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Amtliche Bekanntmachungen

Beteiligung der Öffentlichkeit an der Bauleit-
planung gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 Baugesetz-
buch (BauGB), zugleich als Unterrichtung der 
Einwohnerinnen und Einwohner gemäß § 23 
Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen  
(GO NRW)

Am 27.02.2020 um 15.00 Uhr werden in der 
Bezirksverwaltung Meiderich/Beeck in Raum 217, 
Von-der-Mark-Straße 36, 47137 Duisburg die 
nachstehend aufgeführten Planentwürfe in  
einer öffentlichen Sitzung der Bezirksvertretung  
Meiderich/Beeck vorgestellt.

Anschließend besteht die Gelegenheit, sich zu 
den Entwürfen zu äußern und diese mit der  
Verwaltung zu erörtern.

Bebauungsplan Nr. 1265 -Obermeiderich- 
„Oberhauser Straße/Stadtgrenze“  
Flächennutzungsplan-Änderung Nr. 3.38 
-Obermeiderich-

Ziel und Zweck der Planentwürfe ist 
die Schaffung einer Rechtsgrundlage für die 
Ansiedlung eines großflächigen Lebensmittel-
marktes, um den veränderten Anforderungen im 
Lebensmitteleinzelhandel und den zeitgemäßen 
Ansprüchen der Bevölkerung an die Versorgung 
gerecht zu werden sowie zukünftig ein vielfältiges 
Sortiment an Lebensmitteln anbieten zu können.

Die erwähnten Planentwürfe können vom 
18.02.2020 bis 26.02.2020 – 5 Werktage vor  
dem Anhörungstag (mit Ausnahme des 
20.02.2020 und 24.02.2020) – in der Bezirks- 
verwaltung Meiderich/Beeck, Raum 201,  
Von-der-Mark-Straße 36, 47137 Duisburg,  
dienstags und mittwochs in der Zeit von 8:00  
bis 16:00 Uhr sowie am Freitag von 8:00 bis 
14:00 Uhr und zusätzlich eine Stunde vor Beginn 
der öffentlichen Sitzung in Raum 217 eingesehen 
werden.

Die Entwürfe sind auch im Internet unter der 
Adresse
www.duisburg.de/stadtentwicklung
unter dem Menüpunkt ‚Aktuelles‘ einzusehen.

Duisburg, den 10. Januar 2020

Der Oberbürgermeister
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Im Auftrag

Trappmann

Auskunft erteilt:
Frau Mosch
Tel.-Nr.: 0203 283-8669

Gemäß Datenschutz-Grundverordnung wird  
darauf hingewiesen, dass personenbezogene 
Daten in den abgegebenen Stellungnahmen  
zum Zweck der Abwägung nach dem Baugesetz-
buch erhoben und gespeichert werden.
Weitere Informationen sowie Hinweise zum  
Datenschutz finden Sie unter
https://www.duisburg.de/datenschutz
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Planfeststellung nach § 18 Allgemeines 
Eisenbahngesetz (AEG) in Verbindung 
mit §§ 72 ff. Verwaltungsverfahrens-
gesetz (VwVfG) für das Vorhaben 
„Neubau KV-Drehscheibe Duisburg Bf 
Duisburg-Ruhrort Hafen“

hier: Planänderung gem. § 76 Abs. 1  
VwVfG zur Anbindung der Sympher- 
straße 

Die DB Netz AG hat für das o. a. Bauvor-
haben die Planfeststellung gemäß §§ 18 ff. 
Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG)  
i. V. mit den §§ 72 bis 78 des Verwaltungs-
verfahrensgesetzes (VwVfG) beim Eisen-
bahn-Bundesamt, Außenstelle Essen, (EBA) 
als Planfeststellungsbehörde beantragt.

Grundlage für das beantragte Vorhaben ist 
die Realisierung der KV Drehscheibe Rhein-
Ruhr im Rangierbahnhof Duisburg Ruhrort 
als Umschlaganlage für den kombinierten 
Verkehr (KV).
Gegenstand dieses Vorhabens ist der  
Neubau einer KV Anlage für den Schienen- 
Schienen-Umschlag und den Schienen- 
Straßen-Umschlag mit anschließendem 
Ausbau einer Sortieranlage.
Gegenstand der vorliegenden Planände- 
rung ist sowohl die Neuordnung der inner-
betrieblichen Verkehrsführung, als auch 
eine Anbindung der KV Drehscheibe an 
das öffentliche Straßennetz im Bereich der 
Sympherstraße in Duisburg-Meiderich.

Die Offenlage der Planunterlagen erfolgt in 
der Stadt Duisburg. Die Einwendungsfrist 
endet einen Monat nach Ende der Aus- 
legungsfrist (s.u. Ziffer 1)
Für das Vorhaben besteht eine Verpflich-
tung zur Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung gem. § 5 des Gesetzes 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG). Die Vorhabenträgerin hat unter 
anderem die gemäß § 16 UVPG nachfol-
gend aufgeführten Unterlagen vorgelegt, 
die Bestandteil der Auslegungsunterlagen 
sind:
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Die Planunterlagen inklusive der entschei-
dungserheblichen Unterlagen über die 
Umweltbelange (Zeichnungen u. Erläute-
rungen) liegen in der Zeit

vom 17.02.2020 bis 16.03.2020,
im Stadthaus, Raum 221
- Eingang Moselstraße -
Friedrich-Albert-Lange-Platz 7
47051 Duisburg

und in der

 

Bezirksverwaltung Meiderich/Beeck
-Raum 201-
Von-der-Mark-Str. 36
47137 Duisburg

zu folgenden Auslegungszeiten und 
nach Vereinbarung zur allgemeinen 
Einsichtnahme aus:
Montag – Donnerstag
08.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Freitag
08.00 Uhr bis 14.00 Uhr

Die Unterlagen sind darüber hinaus  
für die Dauer der Offenlage auch im 
Internet auf der Internetseite der  
Stadt Duisburg unter
www.stadt-duisburg.de
und der Bezirksregierung Düsseldorf 
unter
http://www.brd.nrw.de/bausteine/_
MTT/MTT_aktuelle_offenlagen_fortset-
zung.html
einsehbar.

Maßgeblich ist jedoch der Inhalt der 
zur Einsicht ausgelegten Unterlagen  
(§ 20 Abs 2 S. 2 UVPG i. V. m. § 27a  
Abs. 1 S. 4 VwVfG).

 

Bezeichnung der Unterlage 

 

Verfasser Datum 

Erläuterungsbericht 

  

(Unterlage 1)  

Obermeyer GmbH für DB 
Netz AG Regionales 
Projektmanagment 

14.08.2019 

Landschaftspflegerischer 
Begleitplan  

(Unterlage 8)  

Planungsbüro Laukhuf  14.08.2019 

Umwelterklärung  

(Unterlage 8) 

Planungsbüro Laukhuf 14.08.2019 

Schalltechnische Untersuchung  

(Unterlage 9)  

Peutz Consult 14.08.2019 

Geotechnischer Bericht 

 

(Unterlage 11) 

Dr Spang 
Ingenieurgesellschaft für 
Bauwesen, Geologie und 
Umwelttechnik mbH  

14.08.2019 

Verkehrstechnische 
Untersuchung 

 

(Unterlage 13) 

DB Engineering  & 
Consulting GmbH 

14.08.2019 
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tigungen vorzunehmen, so können die 
Benachrichtigungen durch öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt werden (§ 73 
Abs. 6 VwVfG).

  Die Vertretung durch einen Bevoll-
mächtigten ist möglich. Die Bevoll-
mächtigung ist durch eine schriftliche 
Vollmacht nachzuweisen, die zu den 
Akten der Anhörungsbehörde zu geben 
ist.

  Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem 
Erörterungstermin kann auch ohne ihn 
verhandelt werden.

  Das Anhörungsverfahren ist mit 
Abschluss des Erörterungstermins 
beendet.

  Der Erörterungstermin ist nicht 
öffentlich.

4.  Bei Einsichtnahme in die Planunter- 
lagen, Erhebung von Einwendungen, 
Teilnahme am Erörterungstermin oder 
Vertreterbestellung entstehende Kosten 

 werden nicht erstattet.

5.  Entschädigungsansprüche, soweit 
über sie nicht in der Planfeststellung 
dem Grunde nach zu entscheiden ist, 
werden nicht in dem Erörterungster-
min, sondern in einem gesonderten 
Entschädigungsverfahren behandelt.

6.  Die Anhörungsbehörde leitet ihre  
Stellungnahme zum Ergebnis des 
Anhörungsverfahrens dem Eisen-
bahn-Bundesamt, Außenstelle Köln,  
als Planfeststellungsbehörde zu. 
Über die Einwendungen und Stel-
lungnahmen wird nach Abschluss 
des Anhörungsverfahrens durch das 
Eisenbahn-Bundesamt im Planfest-
stellungsbeschluss entschieden. Die 
Zustellung der Entscheidung (Planfest-
stellungsbeschluss) an die Einwender 
und Einwenderinnen und diejenigen, 
die eine Stellungnahme abgegeben 
haben, kann durch öffentliche Bekannt-
machung ersetzt werden, wenn mehr 
als 50 Zustellungen vorzunehmen sind 
(§ 74 Abs. 5 S. 1 VwVfG).

1.  Jeder, dessen Belange durch das Vor- 
haben berührt werden, kann ab Beginn 
der Offenlage (das ist der 17.02.2020) 
bis spätestens einen Monat nach Ab-
lauf der Auslegungsfrist, das ist bis zum 
16.04.2020, Einwendungen erheben. 
Diese sind zu richten an die Stadt Duis- 
burg, Burgplatz 19, 47051 Duisburg 
oder die Bezirksregierung Düsseldorf 
(Cecilienallee 2, 40474 Düsseldorf 
(Anhörungsbehörde) schriftlich ((bitte 
Aktenzeichen des Verfahrens angeben 
(Az.: 25.17.01.01-30b/11-19)) oder zur 
Niederschrift bei der Bezirksregierung 
Düsseldorf im Dienstgebäude „Am 
Bonneshof 35, 40474 Düsseldorf“. 
Darauf, dass eine nicht durch eine elek-
tronische Signatur abgesicherte E-Mail 
nicht der erforderlichen Schriftform 
für Einwendungen oder Äußerungen 
genügt, wird hingewiesen. Die Einwen-
dung muss den geltend gemachten 
Belang und das Maß seiner Beeinträch-
tigung erkennen lassen.

  Nach Ablauf dieser Äußerungsfrist 
sind Einwendungen und Äußerun-
gen ausgeschlossen (§ 73 Abs. 4 
S. 3 VwVfG, § 21 Abs. 4 S. 1 und 
Abs. 5 UVPG). Einwendungen und 
Stellungnahmen der Vereinigungen, 
die nicht auf besonderen privat-
rechtlichen Titel beruhen, sind nach 
Ablauf dieser Frist ebenfalls aus- 
geschlossen (§ 73 Abs. 4 Satz 5  
VwVfG). Der Einwendungsaus-
schluss beschränkt sich bei Ein-
wendungen und Stellungnahmen, 
die sich auf die Schutzgüter nach 
§ 2 Abs. 1 UVPG beziehen, nur auf 
dieses Verwaltungsverfahren.

  Die Einwendung kann auch durch 
Übermittlung eines elektronischen 
Dokumentes mit qualifizierter elektro-
nischer Signatur an die elektronische 
Poststelle der Bezirksregierung Düssel-
dorf erhoben werden. Die E-Mail- 
Adresse lautet:

 poststelle@brd.sec.nrw.de
  Die Einwendung kann auch durch  

De-Mail in der Sendervariante mit  
bestätigter sicherer Anmeldung nach 
dem De-Mail-Gesetz erhoben werden. 
Die De-Mail-Adresse lautet:

 poststelle@brd-nrw.de-mail.de

  Eine einfache E-Mail erfüllt diese 
Anforderungen nicht und bleibt 
daher unberücksichtigt.

  Bei Einwendungen, die von mehr als 
50 Personen auf Unterschriftslisten un-
terzeichnet oder in Form vervielfältigter 
gleichlautender Texte eingereicht  
werden (gleichförmige Eingaben), gilt 
für das Verfahren derjenige Unterzeich-
ner als Vertreter der übrigen Unter-
zeichner, der darin mit seinem Namen, 
seinem Beruf und seiner Anschrift als 
Vertreter bezeichnet ist. Vertreter kann 
nur eine (einzelne) natürliche Person 
sein (§ 17 Abs. 1 VwVfG).

  Gleichförmige Eingaben, die die 
vorgenannten Angaben nicht deutlich 
sichtbar auf jeder mit einer Unter-
schrift versehenen Seite enthalten oder 
deren Vertreter nicht eine natürliche 
Person ist, können unberücksichtigt 
bleiben. Hierüber entscheidet die 
zuständige Behörde nach pflicht-
gemäßem Ermessen. Ferner werden 
gleichförmige Eingaben insoweit unbe-
rücksichtigt bleiben, als Unterzeichner 
ihren Namen oder ihre Anschrift nicht 
oder unleserlich angegeben haben  
(§ 17 Abs. 2 VwVfG).

2.  Diese ortsübliche Bekanntmachung 
dient auch der Benachrichtigung der 
Vereinigungen nach § 73 Abs. 4 S. 5 
VwVfG von der Auslegung der Plan-
unterlagen, soweit § 67 Landesnatur-
schutzgesetz (LNatSchG) nicht ein- 
schlägig ist.

3.  Rechtzeitig erhobene Einwendun-
gen und Stellungnahmen von Ver-
einigungen werden in einem Termin 
erörtert, der noch ortsüblich oder 
öffentlich bekannt gegeben wird 
(Erörterungstermin). 

  Die Anhörungsbehörde kann nach  
§ 18a Ziffer 1 AEG auf eine Erörterung 
der rechtzeitig erhobenen Stellungnah-
men und Einwendungen verzichten.

  Findet ein Erörterungstermin statt, 
werden diejenigen von dem Termin 
gesondert benachrichtigt, die fristge-
recht Einwendungen erhoben oder 
Stellungnahmen abgegeben haben, 
bzw. bei gleichförmigen Eingaben der 
Vertreter. Sind mehr als 50 Benachrich-
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Bekanntmachung verschiedener Gebäude(um)nummerierungen

Aus verwaltungstechnischen Gründen waren folgende Gebäude(um)nummerierungen 
erforderlich:

Gemarkung Duisburg:

Klemensstraße 29   wird  Klemensstraße 29, 29 A und 29 B

Gemarkung Hamborn:

An der Abtei 7, 9 und 11  wird  An der Abtei 7, 9 und 11
       und Dieselstraße 185

Gemarkung Rheinhausen:

Eichenstraße 29 A   wird  Moerser Straße 250 A

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben 
werden. Die Klage ist bei dem Verwaltungsgericht Düsseldorf, Bastionstr. 39, 40213  
Düsseldorf schriftlich, in elektronischer Form nach Maßgabe der Verordnung über den 
elektronischen Rechtsverkehr bei den Verwaltungsgerichten und den Finanzgerichten  
im Lande Nordrhein-Westfalen (Elektronische Rechtsverkehrsverordnung Verwaltungs- 
und Finanzgerichte - ERVVO VG/FG) oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle einzulegen.

Falls die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden 
sollte, so würde dessen Verschulden Ihnen zugerechnet.

Duisburg, den 14. Januar 2020

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Andreas Schulz

7.  Vom Beginn der Auslegung des Planes 
oder von dem Zeitpunkt an, zu dem 
den Betroffenen Gelegenheit gegeben 
wird, den Plan einzusehen (§ 73 Abs. 3  
VwVfG) tritt die Veränderungssperre 
nach § 19 AEG auf den vom Plan  
in Anspruch genommenen Grund- 
stücken in Kraft. Darüber hinaus steht 
ab diesem Zeitpunkt der Trägerin des 
Vorhabens ein Vorkaufsrecht an den 
vom Plan betroffenen Flächen zu  
(§ 19 Abs. 3 AEG).

8. Es wird darauf hingewiesen,
 -   dass die für das Verfahren und für die 

Entscheidung über die Zulässigkeit 
des Vorhabens zuständige Behörde 
das Eisenbahn-Bundesamt ist,

 -   dass über die Zulässigkeit des Vor- 
habens durch Planfeststellungs- 
beschluss entschieden werden wird.

  Es wird außerdem darauf hingewiesen, 
dass die Anhörung zu den ausgelegten 
Planunterlagen auch die Beteiligung  
der Öffentlichkeit zu den Umweltaus-
wirkungen des Vorhabens gemäß  
§ 18 Abs. 1 UVPG ist.

Datenschutzrechtlicher Hinweis

Im Planfeststellungsverfahren übermittelte 
Daten und Informationen werden zum 
Zwecke der Durchführung des Verfahrens 
und Wahrung der Beteiligtenrechte 
verwendet und gespeichert. Neben der 
Vorhabenträgerin erhält auch das Eisen-
bahn-Bundesamt die Daten zur endgülti-
gen Beschlussfassung.

Rechtsgrundlage für die Datenerhebung  
ist Art. 6 Abs. 1 lit. e. Abs. 3 DSGVO i.V.m.  
§ 3 Abs. 1 DSG NRW i.V.m. § 18 AEG,  
§ 73 VwVfG.

Die datenschutzrechtlichen Hinweise zur 
Weitergabe der Einwendungen im Ver-
fahren finden Sie auf der Homepage der 
Bezirksregierung unter dem Link:
http://www.bezreg-duesseldorf.nrw.de/
service/datenschutz.html 

Dort finden Sie auch weitergehende Infor-
mationen zum Datenschutz, insbesondere 
zu Rechten als betroffene Person, die auf 
Anfrage auch schriftlich oder mündlich 
erläutert werden.

Duisburg, den 14. Januar 2020

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Grupe
stellv. Amtsleiter

Auskunft erteilen:
Frau Kuhmann
Tel.-Nr.: 0203 283-3528
und
Herr Brenner 
Tel.-Nr.: 0203 283-3254
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Auskunft erteilt:
Frau Hohnen
Tel.-Nr.: 0203 283-6712

Amtliche Bekanntmachung über die 
öffentliche Anerkennung als Träger der 
freien Jugendhilfe

Mit Bescheid vom 16.12.2019 wurde 
der Verein „Runder Tisch Marxloh e. V.“ 
als Träger der freien Jugendhilfe gemäß 
§75 SGB VIII / KJHG unbefristet öffentlich 
anerkannt.

Duisburg, den 16. Dezember 2019

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Hinrich Köpcke
Leiter des Jugendamtes

Auskunft erteilt:
Herr Raschdorf
Tel.-Nr.: 0203 283-2370
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des Dokuments des Bürger- und Ordnungsamtes der Stadt Duisburg vom 15.01.2020, Aktenzeichen 12829/2020,
an Manuel Müller, zuletzt wohnhaft Sonderburger Str. 23, 47137 Duisburg. Das Dokument kann
eingesehen/abgeholt werden beim Bürger- und Ordnungsamt der Stadt Duisburg, Straßenverkehrsamt, Ludwig-
Krohne-Str. 6, 47058 Duisburg, Zimmer 214, Montag bis Freitag in der Zeit von 8:00 Uhr bis 13:00 Uhr. Auskunft
erteilt Herr Günther, Tel.-Nr.: 0203 283-4886

des Dokuments des Bürger- und Ordnungsamtes der Stadt Duisburg vom 16.01.2020, Aktenzeichen 32-23 Lü
12388/2019, an Denis Ivanis, zuletzt wohnhaft Bruchfeldstr. 8 in 47137 Duisburg. Das Dokument kann
eingesehen/abgeholt werden beim Bürger- und Ordnungsamt der Stadt Duisburg, Straßenverkehrsamt, Ludwig-
Krohne-Str. 6, 47058 Duisburg, Zimmer 214, dienstags, mittwochs und donnerstags in der Zeit von 08:00 Uhr bis
13:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau Lübcke, Tel.-Nr.: 0203-283 4802

des Dokuments des Bürger- und Ordnungsamtes der Stadt Duisburg vom 16.01.2020, Aktenzeichen 32-23 Lü
12487/2019, an Bartlomiej Mewald, zuletzt wohnhaft Ruhrorter Str. 163 in 47119 Duisburg. Das Dokument kann
eingesehen/abgeholt werden beim Bürger- und Ordnungsamt der Stadt Duisburg, Straßenverkehrsamt, Ludwig-
Krohne-Str. 6, 47058 Duisburg, Zimmer 214, dienstags, mittwochs und donnerstags in der Zeit von 08:00 Uhr bis
13:00 Uhr. Auskunft erteilt Frau Lübcke, Tel.-Nr.: 0203 283 4802

des Dokuments des Bürger- und Ordnungsamtes der Stadt Duisburg vom 16.01.2020, Aktenzeichen 12491/2019,
an Rita Hanstein, zuletzt wohnhaft Gerrickstr. 45, 47137 Duisburg. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt
werden beim Bürger- und Ordnungsamt der Stadt Duisburg, Straßenverkehrsamt, Ludwig-Krohne-Str. 6, 47058
Duisburg, Zimmer 214, Montag bis Freitag in der Zeit von 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr. Auskunft erteilt Herr Günther,
Tel.-Nr.: 0203 283-4886

des Dokuments des Bürger- und Ordnungsamtes der Stadt Duisburg vom 16.01.2020, Aktenzeichen 12661/2019,
an Iskender Kanat, zuletzt wohnhaft Beecker Str. 264, 47166 Duisburg. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt
werden beim Bürger- und Ordnungsamt der Stadt Duisburg, Straßenverkehrsamt, Ludwig-Krohne-Str. 6, 47058
Duisburg, Zimmer 214, Montag bis Freitag in der Zeit von 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr. Auskunft erteilt Herr Günther,
Tel.-Nr.: 0203 283-4886

des Dokuments des Bürger- und Ordnungsamtes der Stadt Duisburg vom 16.01.2020, Aktenzeichen 12682/2019,
an Sanel Pandur, zuletzt wohnhaft Moerser Str. 284, 47198 Duisburg. Das Dokument kann eingesehen/abgeholt
werden beim Bürger- und Ordnungsamt der Stadt Duisburg, Straßenverkehrsamt, Ludwig-Krohne-Str. 6, 47058
Duisburg, Zimmer 214, Montag bis Freitag in der Zeit von 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr. Auskunft erteilt Herr Günther,
Tel.-Nr.: 0203 283-4886

des Dokuments des Bürger- und Ordnungsamtes der Stadt Duisburg vom 16.01.2020, Aktenzeichen 32-31-1 Th
598829, an Herrn Mehdi Dbich, zuletzt wohnhaft Börsenstraße 18, 47051 Duisburg. Das Dokument kann
eingesehen/abgeholt werden beim Bürger- und Ordnungsamt der Stadt Duisburg, Königstraße 63-65 (Averdunk-
Centrum), 47051 Duisburg, Zimmer 240, Montags bis Freitags in der Zeit von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr. Auskunft
erteilt Herr Theis, Tel.-Nr.: 0203 283 6353
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Bekanntmachungen der Sparkasse 
Duisburg

Auf Veranlassung des Gläubigers soll  
das Sparkassenbuch Nr. 3200157463  
(alt 100157460) der Sparkasse Duisburg 
für kraftlos erklärt werden. Der Inhaber  
des Sparkassenbuches wird hiermit auf- 
gefordert, binnen drei Monaten seine 
Rechte unter Vorlegung des Sparkassen-
buches anzumelden, da andernfalls das 
Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 18. Dezember 2019

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers sollen  
die Sparkassenbücher Nr. 3200283152  
(alt 100283159), 3202596072 der Spar- 
kasse Duisburg für kraftlos erklärt werden. 
Der Inhaber der Sparkassenbücher wird 
hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten 
seine Rechte unter Vorlegung der Spar-
kassenbücher anzumelden, da andernfalls 
die Sparkassenbücher für kraftlos erklärt 
werden.

Duisburg, den 18. Dezember 2019

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 4200457200 der 
Sparkasse Duisburg wurde heute für kraft-
los erklärt.

Duisburg, den 19. Dezember 2019

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3202595074 der 
Sparkasse Duisburg wurde heute für kraft-
los erklärt.

Duisburg, den 19. Dezember 2019

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers sollen 
die Sparkassenbücher Nr. 3201654245, 
3201731324, 3202702449, 3238033165 
(alt 138033162) der Sparkasse Duisburg 
für kraftlos erklärt werden. Der Inhaber der 
Sparkassenbücher wird hiermit aufgefor-
dert, binnen drei Monaten seine Rechte 
unter Vorlegung der Sparkassenbücher 
anzumelden, da andernfalls die Sparkas-
senbücher für kraftlos erklärt werden.

Duisburg, den 20. Dezember 2019

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das 
Sparkassenbuch Nr. 3202446815 der Spar-
kasse Duisburg für kraftlos erklärt werden. 
Der Inhaber des Sparkassenbuches wird 
hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten 
seine Rechte unter Vorlegung des Sparkas-
senbuches anzumelden, da andernfalls das 
Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 23. Dezember 2019

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers sollen 
die Sparkassenbücher Nr. 3202596650, 
3245036805 (alt 145036802) der Spar- 
kasse Duisburg für kraftlos erklärt werden. 
Der Inhaber der Sparkassenbücher wird 
hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten 
seine Rechte unter Vorlegung der Spar-
kassenbücher anzumelden, da andernfalls 
die Sparkassenbücher für kraftlos erklärt 
werden.

Duisburg, den 27. Dezember 2019

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll  
das Sparkassenbuch Nr. 3268003260  
(alt 168003267) der Sparkasse Duisburg 
für kraftlos erklärt werden. Der Inhaber  
des Sparkassenbuches wird hiermit auf- 
gefordert, binnen drei Monaten seine 

Rechte unter Vorlegung des Sparkassen-
buches anzumelden, da andernfalls das 
Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 30. Dezember 2019

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3205042785  
(alt 105042782) der Sparkasse Duisburg 
wurde heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, den 7. Januar 2020

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3202538553  
der Sparkasse Duisburg wurde heute für 
kraftlos erklärt.

Duisburg, den 7. Januar 2020

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Die Sparkassenbücher Nr. 4200883991, 
4200893701 der Sparkasse Duisburg  
wurden heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, den 7. Januar 2020

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll  
das Sparkassenbuch Nr. 4253107827  
(alt 153107826) der Sparkasse Duisburg 
für kraftlos erklärt werden. Der Inhaber  
des Sparkassenbuches wird hiermit auf- 
gefordert, binnen drei Monaten seine 
Rechte unter Vorlegung des Sparkassen-
buches anzumelden, da andernfalls das 
Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 7. Januar 2020

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand
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Auf Veranlassung des Gläubigers soll das 
Sparkassenbuch Nr. 3202330761 der Spar-
kasse Duisburg für kraftlos erklärt werden. 
Der Inhaber des Sparkassenbuches wird 
hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten 
seine Rechte unter Vorlegung des Sparkas-
senbuches anzumelden, da andernfalls das 
Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 7. Januar 2020

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das 
Sparkassenbuch Nr. 3201740275 der Spar-
kasse Duisburg für kraftlos erklärt werden. 
Der Inhaber des Sparkassenbuches wird 
hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten 
seine Rechte unter Vorlegung des Sparkas-
senbuches anzumelden, da andernfalls das 
Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 8. Januar 2020

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das 
Sparkassenbuch Nr. 3202507731 der Spar-
kasse Duisburg für kraftlos erklärt werden. 
Der Inhaber des Sparkassenbuches wird 
hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten 
seine Rechte unter Vorlegung des Sparkas-
senbuches anzumelden, da andernfalls das 
Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 14. Januar 2020

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das 
Sparkassenbuch Nr. 3202507756 der Spar-
kasse Duisburg für kraftlos erklärt werden. 
Der Inhaber des Sparkassenbuches wird 
hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten 
seine Rechte unter Vorlegung des Sparkas-
senbuches anzumelden, da andernfalls das 
Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 14. Januar 2020

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand
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